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Bericht über Sitzung der Gemeindevertretung am 14.12.2015 

 

1. Bürgeranfragen 

A) GV Andreas Holzknecht bringt zwei mündlich an ihn gerichtete Bürgeranfragen vor: 

Thomas Jäger: Die Thaler Straße im Bereich des Trabernbaches ist talseitig instabil. Es sei 

Handlungsbedarf gegeben. 

B) Arnold Haller:  Es besteht der Wunsch, eine zusätzliche Bushaltestelle in Thal-Au einzurichten.  
 

Erledigung: Zu Punkt A gibt es bereits Planungen im Gemeindehaushalt, den Straßenabschnitt 

von der Martinsbrücke bis zum Kuhnerbach zu sanieren. Zu Punkt B wird der Bürgermeister die 

entsprechenden Schritte einleiten. Das Begehren liegt bereits schriftlich vor. 

 

2. Das Protokoll vom 23.11.2015  wird ohne Änderungen genehmigt. 

 

3. Berichte des Bürgermeisters. 

__In der Sache der 12-Tonnenbeschränkung auf der L21-Sonnenseite gab es nach negativer 

Sachverständigen-Aussage neuerlich ein Gespräch mit dem Leiter der Straßenabteilung DI 

Schnitzer, der Straßenpolizei der BH Bregenz und Juristen. Es wurden eine Reihe von Gründen 

ins Treffen geführt, die das Begehren nicht zulassen. DI Schnitzer will eine dennoch eine Lösung 

suchen.  

__Das Gemeindeblatt für des Bezirk Bregenz, das von den Gemeinden des Bezirkes getragen 

wird, hat Rücklagen aufgelöst. 50 Euro pro Abonnement werden an die Gemeinden ausbezahlt. 

Sulzberg hat aktuell 320 Abonnenten. 

__Beim Kathrinemarkt 2015 wurden wegen schlechter Witterung keine Standgebühren erhoben 

und wegen sehr eingeschränktem Marktumfang wurde auch die Straßensperre nicht aktiviert.  

__Die Vollversammlung der Regio Bregenzerwald hat stattgefunden und die Gemeindebeiträge 

wurden festgelegt. Der weitaus größte Ausgabenposten ist der öffentliche Verkehr mit 9,5 Mio 

Euro. 

 

4. Gebühren, Hebesätze u. Steuern 2016 (Beschluss ) 

Folgende Gebühren, Hebesätze und Steuern für das Jahr 2016 werden beschlossen: 

 

Steuern   

Grundsteuer A für landw. Grundstücke 500 % 500 % 

Grundsteuer B  500 % 500 % 

Hand- und Zugdienst pro Haushalt bzw. pro Haushaltsvorstand 96,- 96,- 

Zweitwohnsitzabgabe pro Quadratmeter 5,74 5,83 

Zweitwohnsitzabgabe Maximumwert Ortsklasse C   795,47 808,26 

Fremdenverkehrsbeitrag (in % der Bemessungsgrundlage) 0,60 % 0,60 % 

Gästetaxe pro Nächtigung  1,55 1,55 

Hundesteuer pro Hund/Jahr  58,- 58 

Kanalgebühren   

Kanalbenützungsgebühr pro m³ Abwasser, netto 2,18 2,23 

Kanalanschlussgebühr, netto 26,-- 26,-- 
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Landwirtschaft   

Tiergesundheit -  BVD/Parasiten/Rauschbrand    

Tiergesundheit – Bolusimpfungen  pro Tier/Jahr 20,- 20 

Güterwegförderungen, (Regelförderung), Anteil der abger. Kosten 15 % 15 % 

Forstwege, (Regelförderung), Anteil der abger. Kosten 10 % 10 % 

Tollwutbekämpfung    

Prämie Marder, soferne Zivilisationsschädlinge pro Tier 11,- 11 

Abfallgebühren – Grundgebühr pro Haushalt 59,-- 59 

                             Zuschlag pro Haushaltsmitglied (max. 5 Personen)  --- --- 

                             Restmüllsäcke 60 l   5,70 5,70 

                             Restmüllsäcke 40 l   4,00 4,00 

                             Restmülleimer 50 l  4,60 4,60 

                             Restmülleimer 110 l   

                             Restmülleimer 120 l 10,70 10,70 

                             Biomüllsack 8 l  1,00 1,00 

                             Biomüllsack 15 l 1,60 1,60 

Pflichtmengen –  Restmüllsäcke bis 3 Pers/Haushalt  5 5 

                           Restmüllsäcke 4 und mehr Pers/Haushalt 7 7 

                           Restmüllsäcke pro Ferienwohnsitz 5 5 

Kindergarten:   

5 Tage wöchentlich pro Kind / Monat 32,- 35 
3 Tage wöchentlich pro Kind / Monat 22,- 22 
1 Nachmittag wöchentlich pro Kind / Monat 5,50 5,50 
2 Nachmittage wöchentlich pro Kind / Monat 11 11 
Mittagsbetreuung je Tag 2,- 2 

Aufzahlung Schülerfreifahrten auf Basis Wageneinsatzplan pro km 0,21 0,21 

Spielhüsle Hoppala  (Mindesttarife vom Land vorgegeben)   

3-jährige Kinder … pro Monat 35 38 

Jünger als 3 Jahre 1 x pro Woche……. pro Monat 30 38 

Jünger als 3 Jahre 2-3 x pro  /Woche….pro Monat 50 50 

Sommerbetreuung:   

1 Woche 25 25 

Altenwohnheim – Pflegestufe 1….. pro Tag 63,00 63,00 

                              Pflegestufe 2….. pro Tag 74,01 74,99 

                              Pflegestufe 3….. pro Tag 95,01 96,25 

                              Pflegestufe 4….. pro Tag 125,71 127,35 

                              Pflegestufe 5….. pro Tag 147,38 149,30 

                              Pflegestufe 6….. pro Tag 164,33 166,46 

                              Pflegestufe 7….. pro Tag 180,84 183,20 

Mahlzeiten für Externe im AWH pro Essen 6,-- 6 

Musikschule    

Anteil der Ausbildungskosten pro Schüler/Jahr bis 18 Jahre 50 % 50 % 

   

Geburtsvorbereitung, Anteil der abgerechneten Kosten 50 % 50 % 

Umrechnung 
Marken entspr. 
dem Volumen 
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Friedhofgebühren (nur Sulzberg)   

Familiengrabstätte 315 322,50 

Einzelgrabstätte 187,50 195 

Bestattungsgebühr  480 500 

Urnenbestattung 130 145 

Aufbahrungsgebühr/Tag 19 20 

Tiefgarage    Monatsmiete netto  (x 12 = Jahresmiete) 50,- 50 

Marktstandgebühren     pro Laufmeter Stand 10,- 10 
 

 

5. Beschäftigungsrahmenplan 2016 (Beschluss) 

Der Beschäftigungsrahmenplan 2016 wird in der vorgelegten Fassung genehmigt. Insgesamt 

weist der Beschäftigungsrahmenplan umgerechnet 33 Vollzeitstellen aus, die von 53 

Dienstnehmern besetzt werden, davon 12 Vollbeschäftigte und 41 Teilzeitbeschäftigte.  

 

6. Friedhofsverordnung und Friedhofsgebührenverordnung (Beschluss) 

Die Friedhofsordnung von 1977 wurde überarbeitet, mit Verordnungen anderer Gemeinden 

abgeglichen und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Ebenso wurde die 

Friedhofsgebührenordnung überarbeitet und beschlossen. 

 
7. Energieförderungen Energieregion Vorderwald (Beschluss) 

Die Energieförderungen für das Jahr 2016 beruhen auf zwei Förderschwerpunkten: 

a) Solarchek 2016: Diese Förderung wird nach 2014 ein zweites Mal in der bewährten Prozedur 

angeboten. In der Optimierung von Solaranlagen liegt basierend auf den Erkenntnissen von 2014 

ein sehr hohes Potential. Die Gemeinde übernimmt 160 Euro pro Check bei 20 Euro 

Selbstbehalt. 

b) Umstieg auf Ökostrom: Es wird ein Anreiz zum Umstieg auf Ökostrom geschaffen. Pro 

Umsteiger/in werden 50 Euro in Gutscheinen gegen Nachweis vergütet. 
 

Weiters bleiben die Förderungen für Ökoprofit-Erstaudits und die Mitfinanzierung von Buszu- und 

Busheimbringern bei Vereinsveranstaltungen bestehen. 

 

8. Kanalerweiterung Schönenbühl-Bühl und Auftragsvergabe (Beschluss) 

Mit der Kanalerweiterung Bühl werden folgende Objekte erschlossen: Schönenbühl 193, Bühl 

194, Bühl 195 und Bühl 300. Die Leitungslänge beträgt 225 Meter. Drei Firmen (Erich 

Moosbrugger - Andelsbuch, Konrad Stadelmann - Sibratsgfäll, Oberhauser & Schedler - 

Andelsbuch) haben angeboten. Der Auftrag wird zum Preis von Euro 41.729,48 (netto) an den 

Bestbieter Firma Konrad Stadelmann vergeben. Baubeginn: Frühjahr 2016 

 

9. Budgetschwerpunkte 2016. 

Der Bürgermeister gibt Einblick über die zu erwartende finanzielle Entwicklung sowie die 

Ausgaben- und Einnahmenschwerpunkte 2016. Die Ertragsanteile werden um 50.000 bis 60.000 

Euro sinken, während die Beiträge in den Sozialfonds (2015: 380.000 Euro) um 4 % steigen 

werden. Die Löhne steigen um 1,3 %. 

Ausgabenschwerpunkte sind: Vorplatz Betreutes Wohnen, Straßensanierung Thal, Sanierung 

Moorbad, Fertigstellung Kuhnerbach, Abrechnung Güterweg Thal-Schützen, Kanalerweiterung 

Bühl - Schönenbühl, Dorfbeleuchtung Thal. 
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10. Berichte und Allfälliges. 

__GV Juliana Krump: Umfangeiche Vorbereitungen für die neuerliche Zertifizierung als 

familieplus-Gemeinde laufen derzeit. Die Zertifizierung findet am 12. Mai 2016 statt. 

Im Nordic-Sport-Park fehlt der Schnee. Das Opening wurde daher auf  9. Jänner  verschoben. 

Am 22.Dezember findet eine Charity Nordic Night statt. Dazu sind alle eingeladen. 

__Auch als e5-Gemeinde steht eine Zertifizierung im Jahr 2016 ins Haus. GV Martin Mennel 

berichtet über den vom e5-Team initiierten 1.Sulzberger Christbaummarkt. Das Interesse lag 

über den Erwartungen, - auch medial. 

__Auf Anfrage von GV Katja Brusvida berichtet der Bürgermeister, dass die Vorverträge für den 

Grundstückskauf für das Mehrwohnungshaus Thal unterschriftsreif bei den Parteien vorliegen . 

_ _GV Karl Wohllaib berichtet über eine Infoveranstaltung in Thal über das Sanierungsvorhaben 

beim Pfarrhof Thal mit einer angeblich lebhaften Diskussion, - auch über diverse Alternativen . 

__GR Elmar Fink regt an, eine Werbung für Tiefgaragenplätze in den Gemeindemedien zu 

platzieren. 

__Bgm. Helmut Blank nimmt die letzte Sitzung des Jahres zum Anlass für einen Dank an die 

Kolleginnen und Kollegen der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes. 
 

Ende der Sitzung: 21.55  Uhr 
 

 

Der Schriftführer:        Der Vorsitzende: 

(Erwin Steurer)              (Bgm. Helmut Blank) 
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